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Y 3427405.946Y 3427405.946

X 5475806.267X 5475806.267

Y 3427579.324Y 3427579.324

X 5476015.848X 5476015.848

Y 3427927.983Y 3427927.983

X 5475727.415X 5475727.415

Y 3427754.605Y 3427754.605

X 5475517.835X 5475517.835

3

4

2

7

5

5

0

3

4

2

7

5

5

0

3

4

2

7

5

0

0

3

4

2

7

5

0

0

3

4

2

7

4

5

0

3

4

2

7

4

5

0

5

4

7

5

8

5

0

5

4

7

5

8

5

0

5

4

7

5

9

0

0

5

4

7

5

9

0

0

5

4

7

5

9

5

0

5

4

7

5

9

5

0

3

4

2

7

7

5

0

3

4

2

7

7

5

0

3

4

2

7

7

0

0

3

4

2

7

7

0

0

3

4

2

7

6

0

0

3

4

2

7

6

0

0

3

4

2

7

6

5

0

3

4

2

7

6

5

0

5

4

7

5

9

0

0

5

4

7

5

9

0

0

5

4

7

5

9

5

0

5

4

7

5

9

5

0

3

4

2

7

8

0

0

3

4

2

7

8

0

0

5

4

7

5

6

5

0

5

4

7

5

6

5

0

5

4

7

5

7

0

0

5

4

7

5

7

0

0

5

4

7

5

6

5

0

5

4

7

5

6

5

0

3

4

2

7

5

5

0

3

4

2

7

5

5

0

5

4

7

5

7

0

0

5

4

7

5

7

0

0

3

4

2

7

5

0

0

3

4

2

7

5

0

0

5

4

7

5

7

5

0

5

4

7

5

7

5

0

3

4

2

7

4

5

0

3

4

2

7

4

5

0

Blattformat: 1,14m / 0,59mBlattformat: 1,14m / 0,59m

5050
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Entwurfsbearbeitung :Entwurfsbearbeitung :

Hertelsbrunnenring 5Hertelsbrunnenring 5

67657 Kaiserslautern67657 Kaiserslautern

Telefon 0631/3 41 24-0Telefon 0631/3 41 24-0

Telefax 0631/4 37 45Telefax 0631/4 37 45

Ökologische Planung - UmweltschutzÖkologische Planung - Umweltschutz

Planzeichen-LegendePlanzeichen-Legende

3. Grünflächen3. Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

1. Verkehrsflächen1. Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB) (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
a) zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungena) zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
        (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)(§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)

Geplante Straßenverkehrsflächen Geplante Straßenverkehrsflächen (einschließlich Böschungen, Verkehrsbegleitgrün, Mauern, Stützpfeiler) (einschließlich Böschungen, Verkehrsbegleitgrün, Mauern, Stützpfeiler) //

Öffentliche GrünflächeÖffentliche Grünfläche

Anpflanzung von BäumenAnpflanzung von Bäumen
gemäß bauplanungsrechtlicher Festsetzungengemäß bauplanungsrechtlicher Festsetzungen

Grenze des räumlichen GeltungsbereichsGrenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans (§ 9 (7) BauGB)des Bebauungsplans (§ 9 (7) BauGB)

Verkehrsfläche besonderer ZweckbestimmungVerkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
VBVB  = verkehrsberuhigter Bereich= verkehrsberuhigter Bereich
WWWW = Wirtschaftsweg= Wirtschaftsweg
P P        = Parkplatz       = Parkplatz
ZVE ZVE   = Zuwegung Ver- und Entsorgung  = Zuwegung Ver- und Entsorgung
SW SW    = sonstiger Weg   = sonstiger Weg

Private GrünflächePrivate Grünfläche

Zweckbestimmung:Zweckbestimmung:
SS = Straßenbegleitgrün = Straßenbegleitgrün

Fläche für VersorgungsanlageFläche für Versorgungsanlage
(Sendemast)(Sendemast)SS

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen undFlächen mit Bindungen für Bepflanzungen und
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungenfür die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

StraßenbegrenzungslinieStraßenbegrenzungslinie

GG = Gehweg= Gehweg
R+GR+G = Rad- und Gehweg= Rad- und Gehweg

10. Sonstige Planzeichen10. Sonstige Planzeichen

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
    zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft    zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
        (§ 9 (1) Nr. 20 i.V.m. § 1a BauGB sowie dem LNatSchG und dem BNatSchG)(§ 9 (1) Nr. 20 i.V.m. § 1a BauGB sowie dem LNatSchG und dem BNatSchG)

Dauerhafte Vermeidungsmaßnahme (CEF) für Mauereidechse:Dauerhafte Vermeidungsmaßnahme (CEF) für Mauereidechse:
Ersatzhabitate (Bahnsaum)Ersatzhabitate (Bahnsaum)

Geltungsbereich BebauungsplanGeltungsbereich Bebauungsplan
"B 39 - Ortseingang-Ost""B 39 - Ortseingang-Ost"

b) als Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,b) als Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
    Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern     Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern (§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB)(§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB)

Flächen zur Anpflanzung vonFlächen zur Anpflanzung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen BepflanzungenBäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Naturschutzfachliche / Grünordnerische MaßnahmenNaturschutzfachliche / Grünordnerische Maßnahmen
siehe Textliche Festsetzungensiehe Textliche FestsetzungenM 1M 1

Bestehende Flurstücksgrenze mit FlurstücksnummerBestehende Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer

GebäudebestandGebäudebestand

Fernmeldeleitung / Kommunikation (unterirdisch)Fernmeldeleitung / Kommunikation (unterirdisch)

Bestehende öffentliche GrünflächeBestehende öffentliche Grünfläche

814814

3838

Sicherstellung einerSicherstellung einer
Zufahrt mit 3,0 mZufahrt mit 3,0 m
MindestbreiteMindestbreite

ÖkokontoÖkokonto
"Trockenwald Hoher Kopf,"Trockenwald Hoher Kopf,

Erstes Schindelteich"Erstes Schindelteich"
Gesamtfläche Ökokonto: Gesamtfläche Ökokonto: 5,0 ha5,0 ha
zugeordnete Teilfläche: zugeordnete Teilfläche: 0,18 ha0,18 ha

Gemarkung: LambrechtGemarkung: Lambrecht
Flur:Flur: 00
Flurstück: Flurstück: 1724/21724/2

M = 1:50.000M = 1:50.000ÜbersichtskarteÜbersichtskarte

Planexterne KompensationsflächePlanexterne Kompensationsfläche M = 1:10.000M = 1:10.000

PlanexternePlanexterne
KompensationsflächeKompensationsfläche

GeltungsbereichGeltungsbereich
BebauungsplanBebauungsplan

Quelle Kartengrundlage:Quelle Kartengrundlage:
©GeoBasis-DE / LVermGeoRP<2016>, dl-de/by-2-0, http://www.lvermgeo.rlp.de©GeoBasis-DE / LVermGeoRP<2016>, dl-de/by-2-0, http://www.lvermgeo.rlp.de

Sicherung Geh- undSicherung Geh- und
Fahrrecht fürFahrrecht für
StraßenbaulastträgerStraßenbaulastträger

Sicherung Geh- undSicherung Geh- und
Fahrrecht fürFahrrecht für
StraßenbaulastträgerStraßenbaulastträger

Flächen für die Rückhaltung undFlächen für die Rückhaltung und
Versickerung von NiederschlagswasserVersickerung von Niederschlagswasser

BahnanlagenBahnanlagen
Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen:Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen:

Stromversorgung 20 kV (oberirdisch)Stromversorgung 20 kV (oberirdisch)

Stromversorgung (unterirdisch)Stromversorgung (unterirdisch)

Wasserversorgung (unterirdisch)Wasserversorgung (unterirdisch)

Gasleitung (unterirdisch)Gasleitung (unterirdisch)

Leitungen ARCOR (unterirdisch)Leitungen ARCOR (unterirdisch)

Regenwasserleitung (unterirdisch)Regenwasserleitung (unterirdisch)

Abwasserleitung (unterirdisch)Abwasserleitung (unterirdisch)

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum SchutzUmgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz
gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzesgegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes

AWAW

SS

WW

GG

FF

ArAr

RWRW

11. Nachrichtliche Übernahme 11. Nachrichtliche Übernahme gem. § 9 (5) BauGBgem. § 9 (5) BauGB

SS

12. Kennzeichnung12. Kennzeichnung

2. Flächen für die Abwasserbeseitigung einschließlich  der Rückhaltung und2. Flächen für die Abwasserbeseitigung einschließlich  der Rückhaltung und
    Versickerung von Niederschlagswasser    Versickerung von Niederschlagswasser
        (§ 9 (1) Nr. 14 i. V. m. Nr. 16a BauGB)(§ 9 (1) Nr. 14 i. V. m. Nr. 16a BauGB)

8. Stromleitungen8. Stromleitungen (§ 9 (1) Nr. 13 BauGB) (§ 9 (1) Nr. 13 BauGB)

geplante Stromversorgung 20 kV (oberirdisch)geplante Stromversorgung 20 kV (oberirdisch)

geplante Stromversorgung (unterirdisch)geplante Stromversorgung (unterirdisch)SS

SS

9.  Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung9.  Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung
    des Straßenkörpers erforderlich sind     des Straßenkörpers erforderlich sind (§9 (1) Nr. 26 und (6) BauGB)(§9 (1) Nr. 26 und (6) BauGB)

Aufschüttung (Böschungsneigung 1:2)Aufschüttung (Böschungsneigung 1:2)

SS

M 5.3M 5.3

M 3.1M 3.1

M 3.1M 3.1

M 5.1M 5.1

M 2M 2

M 6M 6

M 5.1M 5.1

M 5.2M 5.2
M 5.2M 5.2

M 5.4M 5.4

M 5.4M 5.4

M 5.2M 5.2

M 3.2M 3.2

M 3.2M 3.2

M 4.1M 4.1

M 4.2M 4.2

Bereich BrückenbauwerkBereich Brückenbauwerk

Erhaltung von BäumenErhaltung von Bäumen
gemäß bauplanungsrechtlicher Festsetzungengemäß bauplanungsrechtlicher Festsetzungen

M 7M 7

BebauungsplanBebauungsplan

"Bahnüberführung Weißenbachstraße""Bahnüberführung Weißenbachstraße"

Stand :Stand :

Flur :Flur : 00

Gemarkung :Gemarkung : WeidenthalWeidenthal

PlanzeichnungPlanzeichnung Unterlage 1.1Unterlage 1.1

VVArtArt 3c 3c

VVArtArt 3c: Habitat 3c: Habitat
Mauereidechse herstellenMauereidechse herstellen

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur PflegeUmgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaftund zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

M 2M 2

4. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft4. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft (§ 9 (1) Nr. 16a BauGB) (§ 9 (1) Nr. 16a BauGB)

Hochspeyerbach, WeisenbachHochspeyerbach, Weisenbach

5. Flächen für Wald5. Flächen für Wald (§ 9 (1) Nr. 18b BauGB) (§ 9 (1) Nr. 18b BauGB)

Bestehende WaldflächenBestehende Waldflächen

Außerhalb GeltungsbereichAußerhalb Geltungsbereich
Innerhalb GeltungsbereichInnerhalb Geltungsbereich

11 Auffüllungen / ErdaushubAuffüllungen / Erdaushub
      Einhaltung der Vorgabewerte nach LAGA beim Einbau Mineralien und      Einhaltung der Vorgabewerte nach LAGA beim Einbau Mineralien und
      Wiederverwertung anfallender Erdmassen.      Wiederverwertung anfallender Erdmassen.
22 Barrierefreies BauenBarrierefreies Bauen
      Öffentlich zugängliche Gebäude und sonstige Flächen sind barrierefrei zu gestalten.      Öffentlich zugängliche Gebäude und sonstige Flächen sind barrierefrei zu gestalten.
33 BautechnikBautechnik
      Bei der Auswahl der bautechnischen Produkte sollte den Aspekten der      Bei der Auswahl der bautechnischen Produkte sollte den Aspekten der
      Umweltverträglichkeit Rechnung getragen werden.      Umweltverträglichkeit Rechnung getragen werden.
44 Bodenbelastungen / Altlasten / schädliche BodenverunreinigungenBodenbelastungen / Altlasten / schädliche Bodenverunreinigungen
      Darstellung Altlasten und Informationspflicht der Behörden bei Neufunden von      Darstellung Altlasten und Informationspflicht der Behörden bei Neufunden von
      Bodenverunreinigungen.      Bodenverunreinigungen.
55 Bodenbeschaffenheit / Baugrund im PlangebietBodenbeschaffenheit / Baugrund im Plangebiet
      Beachtung DIN-Normen für Baugrund und Baugruben sowie Berücksichtigung      Beachtung DIN-Normen für Baugrund und Baugruben sowie Berücksichtigung
      Bahnverkehr und beengte Platzverhältnisse bei der Ausführung.      Bahnverkehr und beengte Platzverhältnisse bei der Ausführung.
66 BodenschutzBodenschutz
      Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu      Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu
      berücksichtigen.      berücksichtigen.
77 Denkmalschutz / Archäologische FundeDenkmalschutz / Archäologische Funde
      Auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz wird hingewiesen.      Auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz wird hingewiesen.
      Der Beginn der Arbeiten sowie auftretende Funde sind der Behörde frühzeitig zu melden.      Der Beginn der Arbeiten sowie auftretende Funde sind der Behörde frühzeitig zu melden.
88 Niederschlagswasser / OberflächenwasserNiederschlagswasser / Oberflächenwasser
      Für die Oberflächenentwässerung des gesamten Plangebiets ist ein eigenes      Für die Oberflächenentwässerung des gesamten Plangebiets ist ein eigenes
      Wasserrechtsverfahren erforderlich; Planung, Ausführung, Betrieb und Unterlagen      Wasserrechtsverfahren erforderlich; Planung, Ausführung, Betrieb und Unterlagen
      unterliegen den allgemein anerkannten Regeln der Technik      unterliegen den allgemein anerkannten Regeln der Technik..
99 GrünordnungGrünordnung
      Einhaltung der Schutzmaßnahmen nach DIN 18920      Einhaltung der Schutzmaßnahmen nach DIN 18920,, RAS-LP 4 sowie ELA, der RAS-LP 4 sowie ELA, der
      bauzeitlichen Rodungsvorgaben sowie den Vorgaben für die Neophytenbeseitigung.      bauzeitlichen Rodungsvorgaben sowie den Vorgaben für die Neophytenbeseitigung.
1010 ArtenschutzArtenschutz
      Die artenschutzrechtlichen Belange nach § 44 BNatSchG wurden gutachterlich geprüft      Die artenschutzrechtlichen Belange nach § 44 BNatSchG wurden gutachterlich geprüft
      und entsprechende Vermeidungsmaßnahmen bei der Planung berücksichtigt.      und entsprechende Vermeidungsmaßnahmen bei der Planung berücksichtigt.
1111 Wasser-, Strom- und Gasversorgung, Telekommunikation, RichtfunkWasser-, Strom- und Gasversorgung, Telekommunikation, Richtfunk
      Die von der Baumaßnahme betroffenen Versorger sind frühzeitig vor Beginn der      Die von der Baumaßnahme betroffenen Versorger sind frühzeitig vor Beginn der
      Baumaßnahme zu kontaktieren.      Baumaßnahme zu kontaktieren.
1212 NachbarrechtNachbarrecht
      Es gelten die Regelungen des Nachbarrechts Rheinland-Pfalz      Es gelten die Regelungen des Nachbarrechts Rheinland-Pfalz..
1313 PlangrundlagePlangrundlage
      Die Plangrundlage wurde mit dem aktuellen Liegenschaftskataster abgestimmt      Die Plangrundlage wurde mit dem aktuellen Liegenschaftskataster abgestimmt
      (Stand: Oktober 2019).      (Stand: Oktober 2019).
1414 VorschriftennachweisVorschriftennachweis
      Die den Planunterlagen zugrunde liegenden Vorschriften können in der Bauverwaltung      Die den Planunterlagen zugrunde liegenden Vorschriften können in der Bauverwaltung
      der VG Lambrecht in der Pfalz, Sommerbergstraße 3 eingesehen werden.      der VG Lambrecht in der Pfalz, Sommerbergstraße 3 eingesehen werden.
1515 KampfmittelfundeKampfmittelfunde
      Kampfmittel im Plangebiet können nicht ausgeschlossen werden. Erdarbeiten sollten mit      Kampfmittel im Plangebiet können nicht ausgeschlossen werden. Erdarbeiten sollten mit
      der möglichen Vorsicht durchgeführt werden. Bei Verdacht auf Kampfmittel ist      der möglichen Vorsicht durchgeführt werden. Bei Verdacht auf Kampfmittel ist
      unverzüglich der Kampfmittelräumdienst zu verständigen.      unverzüglich der Kampfmittelräumdienst zu verständigen.
16.16. Belange der Deutschen Bahn AGBelange der Deutschen Bahn AG
      Der Bahnbetrieb sowie die Sachgüter der Bahn dürfen während des Baues keinesfalls      Der Bahnbetrieb sowie die Sachgüter der Bahn dürfen während des Baues keinesfalls
      beeinträchtigt werden. Die einzelnen Verordnungen sowie Vorgaben sind einzuhalten.      beeinträchtigt werden. Die einzelnen Verordnungen sowie Vorgaben sind einzuhalten.
      Für den Einsatz von Kränen gelten besondere Vorgaben und Bestimmungen.      Für den Einsatz von Kränen gelten besondere Vorgaben und Bestimmungen.

B:     Hinweise und EmpfehlungenB:     Hinweise und Empfehlungen
          (Details sind der Unterlage 1.2 unter dem Kapitel „B Hinweise und Empfehlungen“          (Details sind der Unterlage 1.2 unter dem Kapitel „B Hinweise und Empfehlungen“
           zu entnehmen)           zu entnehmen)

M 11M 11

März 2020März 2020

SATZUNGSFASSUNGSATZUNGSFASSUNG

VERFAHRENSVERMERKEVERFAHRENSVERMERKE

1.1. AufstellungsbeschlussAufstellungsbeschluss
§ 1 Abs. 3 u. 8, § 8 Abs. 2 Satz 1 od. Abs. 3 § 1 Abs. 3 u. 8, § 8 Abs. 2 Satz 1 od. Abs. 3 BauGBBauGB amam  28. Juni 2016 28. Juni 2016

2.2. Ortsübliche Bekanntmachung des AufstellungsbeschlussesOrtsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
§ 2 Abs. 1 Satz 2 § 2 Abs. 1 Satz 2 bauGBbauGB amam 21. Juli 201621. Juli 2016

3.3. Auftragsvergabe und Ausarbeitung eines billigungsreifen Auftragsvergabe und Ausarbeitung eines billigungsreifen PlanentwurfesPlanentwurfes amam 02. September 201302. September 2013

4.4. Billigung des Planentwurfs mit Begründung und Festlegung desBilligung des Planentwurfs mit Begründung und Festlegung des
Untersuchungsumpfangs und des Detaillierungsgrades der BelangeUntersuchungsumpfangs und des Detaillierungsgrades der Belange
für die Umweltprüfung (Scoping)für die Umweltprüfung (Scoping)
§ 2 Abs. 4 Sätze 2 und 5, § 2 Abs. 3, § 2 a Nr. 1 § 2 Abs. 4 Sätze 2 und 5, § 2 Abs. 3, § 2 a Nr. 1 BauGBBauGB amam 21. Juni 201821. Juni 2018

5.5. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicherFrühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher
Belange mit Aufforderung zur Äußerung über Umfang undBelange mit Aufforderung zur Äußerung über Umfang und
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
§ 4 Abs. 1, § 4 a Abs. 2 BauGB§ 4 Abs. 1, § 4 a Abs. 2 BauGB
Beteiligung der Nachbargemeinden, § 2 Abs. 2 BauGB LBM Beteiligung der Nachbargemeinden, § 2 Abs. 2 BauGB LBM vomvom 25. Februar 201925. Februar 2019
LBM erst am 29. April LBM erst am 29. April 20192019 bisbis 28. März 201928. März 2019

6.6. Frühzeitige ÖffentlichkeitsbeteiligungFrühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
§ 3 Abs. 1, § 4 a Abs. 2 § 3 Abs. 1, § 4 a Abs. 2 BauGBBauGB vomvom 08. März 201908. März 2019

bisbis 08. April 201908. April 2019
7.7. Beschlussmäßige Behandlung der eingegangenen StellungnahmenBeschlussmäßige Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen
      und Einarbeitung in den Planentwurf mit Begründung und Umweltbericht      und Einarbeitung in den Planentwurf mit Begründung und Umweltbericht
      (incl. Umweltprüfung und Abhandlung der naturschutzrechtlichen      (incl. Umweltprüfung und Abhandlung der naturschutzrechtlichen
      Eingriffsregelung)      Eingriffsregelung)
      § 2 a, § 1 a Abs.3, § 2 Abs. 4 S. 3, Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2 a       § 2 a, § 1 a Abs.3, § 2 Abs. 4 S. 3, Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2 a BauGBBauGB amam 14. November 201914. November 2019

8.   8.   AuslegungsbeschlussAuslegungsbeschluss amam 14. November 201914. November 2019

9.   Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung mit Angaben9.   Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung mit Angaben
      darüber, welche       darüber, welche umweltbezogenenumweltbezogenen Informationen bereits vorliegen und Informationen bereits vorliegen und
      mit Hinweis auf formelle Präklusion      mit Hinweis auf formelle Präklusion
      § 3 Abs. 2 Satz 2, § 4 a Abs. 6       § 3 Abs. 2 Satz 2, § 4 a Abs. 6 BauGBBauGB amam 28. November 201928. November 2019

10.  Öffentliche Auslegung (Planentwurf, Begründung und Umweltbericht)10.  Öffentliche Auslegung (Planentwurf, Begründung und Umweltbericht)
       zusammen mit den vorl. umweltbez. Stellungnahmen und Infos für die       zusammen mit den vorl. umweltbez. Stellungnahmen und Infos für die
       Dauer eines Monats       Dauer eines Monats
       § 3 Abs. 2 Satz 1        § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGBBauGB vomvom 06. Dezember 201906. Dezember 2019

bisbis 13. Januar 202013. Januar 2020
11.  Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange und11.  Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange und
       Benachrichtigung von der Auslegung und Hinweis auf formelle Präklusion       Benachrichtigung von der Auslegung und Hinweis auf formelle Präklusion
       § 3 Abs. 2 Satz 3, § 4 Abs. 2, § 4 a Abs. 6        § 3 Abs. 2 Satz 3, § 4 Abs. 2, § 4 a Abs. 6 BauGBBauGB vomvom 04. Dezember 201904. Dezember 2019
       LBM erst am 31. Januar        LBM erst am 31. Januar 20202020 bisbis 13. Januar 202013. Januar 2020

12.  Prüfung der fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen,12.  Prüfung der fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen,
       Abwägungsbeschlüsse       Abwägungsbeschlüsse
       § 1 Abs. 7        § 1 Abs. 7 BauGBBauGB amam

13.  Satzungsbeschluss und zusammenfasssende Erklärung über die Art und13.  Satzungsbeschluss und zusammenfasssende Erklärung über die Art und
       Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits-       Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits-
       und Behördenbeteiligung berücksichtigt wurden       und Behördenbeteiligung berücksichtigt wurden
       § 4 a Abs. 6, § 2 Abs. 4 Satz 4, § 6 Abs. 5, § 10 Abs. 4        § 4 a Abs. 6, § 2 Abs. 4 Satz 4, § 6 Abs. 5, § 10 Abs. 4 BauGBBauGB amam

14.  Ausfertigung der 14.  Ausfertigung der SatzungSatzung amam

15.  Bekanntmachung, Inkrafttreten15.  Bekanntmachung, Inkrafttreten
       § 10 Abs. 3 u. 4, § 8 Abs. 3 S. 2        § 10 Abs. 3 u. 4, § 8 Abs. 3 S. 2 BauGBBauGB amam

Katasterabgleich 2019 durchgeführtKatasterabgleich 2019 durchgeführt

undund

gleichzeitiggleichzeitig

(Festsetzungen) zu orientieren(Festsetzungen) zu orientieren

folgendenfolgenden

„Bahnüberführung/Weißenbachstraße“ in Weidenthal„Bahnüberführung/Weißenbachstraße“ in Weidenthal
ersetzt:ersetzt:


